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Bundesregierung beschließt Einführung 

eines bundesweiten Wettbewerbsregisters 
Am 29. März 2017 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur 

Einführung eines Wettbewerbsregisters beschlossen und ihn als "besonders 

eilbedürftige Vorlage" in den Bundesrat eingebracht. Ziel dieses Gesetzentwurfs, 

über den der Bundestag am 27. April 2017 in erster Lesung debattiert hat, ist es 

sicherzustellen, dass eine Vergabe öffentlicher Aufträge nur an solche  

Unternehmen erfolgt, denen keine erheblichen Rechtsverstöße zuzurechnen 

sind und die im Wettbewerb fair agieren.  

Zu diesem Zweck soll ein vom Bun-

deskartellamt geführtes bundes-

weites elektronisches Register  

geschaffen werden, das öffentliche 

Auftraggeber bei Erreichen  

bestimmter Schwellenwerte vor 

einer Auftragsvergabe grund-

sätzlich einsehen müssen.  

Unternehmen, die durch bestimmte 

Wirtschaftsdelikte (wie beispiels-

weise Betrug, Korruption und  

Steuerhinterziehung) oder durch 

andere erhebliche Rechtsverstöße 

(wie etwa solche gegen das 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) 

auffällig geworden sind, werden in 

dieses Register eingetragen und 

können von einer öffentlichen  

Auftragsvergabe zwingend auszu-

schließen sein. Allerdings können 

Unternehmen darauf hinwirken, 

dass eine Eintragung in das  

geplante Register vorzeitig getilgt 

wird, wenn sie eine so genannte 

Selbstreinigung durchführen. 
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Die wichtigsten geplanten  
Neuregelungen auf einen Blick 

 Eine Eintragung von Unternehmen in das bundesweite

Wettbewerbsregister soll insbesondere bei rechtskräftigen

Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten und bei bestands-

kräftigen Bußgeldentscheidungen erfolgen, die dem Unterneh-

men zuzurechnen sind.

 Zu einer Eintragung für die Dauer von bis zu fünf Jahren soll

eine Vielzahl von Verstößen führen können, einschließlich

Korruptionsstraftaten im privaten oder öffentlichen Sektor, Steu-

erhinterziehung, Geldwäsche und andere Wirtschaftsdelikte.

 Wegen der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen zu

vergaberechtlichen Ausschlussgründen (§§ 123 und 124 GWB)

könnte eine Eintragung mitunter zum zwingenden Ausschluss

des betroffenen Unternehmens von einer öffentlichen Auftrags-

vergabe führen.

 Eine vorzeitige Löschung aus dem Register soll durch eine so

genannte Selbstreinigung des Unternehmens möglich sein, die

insbesondere eine Kooperation mit Ermittlungsbehörden zur

Aufklärung des vorgeworfenen Verstoßes und konkrete

Maßnahmen im Rahmen eines Compliance-Management-

Systems voraussetzt.
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Voraussetzungen und  

Folgen einer Eintragung 

Bereits im Jahr 2016 kodifizierte der 

Gesetzgeber im Rahmen der jüngs-

ten Vergaberechtsreform im Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

("GWB") zwingende und fakultative 

Ausschlussgründe (§§ 123 und 124 

GWB). Von einer öffentlichen Auf-

tragsvergabe sind Unternehmen 

danach zwingend auszuschließen, 

wenn eine Person, deren Verhalten 

dem Unternehmen zuzurechnen ist, 

wegen einer bestimmten Straftat 

verurteilt worden ist, beispielsweise 

wegen einer Korruptionsstraftat im 

privaten oder öffentlichen Sektor 

oder wegen Geldwäsche (§ 123 

Abs. 1 GWB). Für öffentliche Auf-

traggeber ist es allerdings in der 

Praxis mitunter schwierig festzustel-

len, ob solche Ausschlussgründe 

vorliegen, insbesondere weil ihnen 

die dafür notwendigen Informationen 

nicht ohne Weiteres zugänglich sind. 

Im Rahmen von Ausschreibungen 

fordern sie zum Zwecke der Eig-

nungsprüfung daher lediglich ent-

sprechende Eigenerklärungen der 

Unternehmen an, deren Wahrheits-

gehalt jedoch kaum überprüfbar ist. 

Zwar existieren – in der Öffentlichkeit 

vielfach als "Korruptionsregister" 

bezeichnete – Verzeichnisse auf 

Landesebene bereits derzeit in neun 

der insgesamt 16 Bundesländer. 

Doch variieren die Eintragungs-

voraussetzungen und Rechtsfolgen 

dieser Register ebenso stark wie ihre 

tatsächliche Nutzung.  

Vor diesem Hintergrund ist eine 

Eintragung in das geplante bundes-

weite Wettbewerbsregister bei einer 

Vielzahl verschiedener Delikte und 

Rechtsverstöße vorgesehen. So soll 

beispielsweise eine Eintragung bei 

Vorenthalten und Veruntreuen von 

Arbeitsentgelt, Steuerhinterziehung 

und wettbewerbsbeschränkenden 

Absprachen bei Ausschreibungen 

erfolgen. Außerdem soll eine Eintra-

gung bei Verstößen erfolgen, die 

nach § 123 GWB zwingende Aus-

schlussgründe darstellen. Hierunter 

fallen insbesondere Geldwäsche, 

Korruption, Betrug, Subventionsbe-

trug und Ausbeutung der Arbeitskraft. 

Hinzu kommen darüber hinaus eini-

ge der Verstöße, die lediglich fakulta-

tive Ausschlussgründe nach § 124 

GWB begründen. Hierunter fallen vor 

allem bestimmte Verstöße gegen 

das Mindestlohngesetz, das Arbeit-

nehmer-Entsendegesetz, das 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

und das Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz. Nach dem Gesetzentwurf 

sollen Eintragungen sowohl das 

betroffene Unternehmen als auch die 

Einzelpersonen umfassen, die den 

relevanten Verstoß begangen haben. 

Voraussetzung für eine Eintragung ist 

nach dem Gesetzentwurf insbesonde-

re, dass eine rechtskräftige strafge-

richtliche Verurteilung oder ein rechts-

kräftiger Strafbefehl gegen eine natür-

liche Person vorliegt und das zugrun-

deliegende Verhalten dieser Person 

einem Unternehmen zuzurechnen ist. 

Eine Zurechnung erfolgt, wenn der 

Verstoß durch eine Person in leitender 

Funktion begangen wurde. Zudem 

sollen bestandskräftige Bußgeldent-

scheidungen einzutragen sein. Insbe-

sondere soll auch eine Eintragung im 

Falle einer Unternehmensgeldbuße 

nach § 30 OWiG vorzunehmen sein, 

die wegen einer der vorgennannten 

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

oder wegen einer Verletzung von Auf-

sichtspflichten nach § 130 OWiG ver-

hängt wurde. Bei Bußgeldentschei-

dungen wegen Kartellordnungswidrig-

keiten nach § 81 GWB, die eine Geld-

buße von mindestens EUR 50.000 

festsetzen, soll eine Eintragung sogar 

bereits vor Eintritt der Bestandskraft 

erfolgen. Eine Zurechnung von 

Rechtsverstößen auf Konzernebene 

sieht der Gesetzentwurf grundsätzlich 

nicht vor. Ausnahmsweise soll eine 

solche Zurechnung jedoch möglich 

sein, wenn der Verstoß von einer Lei-

tungsperson der für den Konzern han-

delnden Obergesellschaft begangen 

wurde, also zum Beispiel von einem 

ihrer Geschäftsführer oder Vorstands-

mitglieder. In diesem Fall soll eine 

Eintragung der Obergesellschaft für 

den Gesamtkonzern erfolgen. 

Der Gesetzentwurf sieht keinen auto-

matischen Ausschluss und keine  

automatische Vergabesperre im Falle 

einer Eintragung in das geplante Re-

gister vor. Vielmehr soll der jeweilige 

öffentliche Auftraggeber in eigener 

Verantwortung über den Ausschluss 

eines Unternehmens entscheiden. 

Angesichts der im § 123 GWB gere-

gelten zwingenden Ausschlussgründe 

ist jedoch zu erwarten, dass in der 

Praxis zumindest bei einer Eintragung 

wegen eines dort genannten Delikts 

ein Ausschluss erfolgen wird. 

Neben der Möglichkeit einer Selbst-

auskunft für betroffene Unternehmen 

und Einzelpersonen ist eine Einsicht-

nahme in das Register ausschließlich 

für öffentliche Auftraggeber vorgese-

hen. Dem Register soll also keine 

öffentliche Prangerwirkung – im Sinne 

eines "naming and shaming" – zu-

kommen. 

Rechtsschutzmöglich-

keiten 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die 

betroffenen Unternehmen vor einer 

beabsichtigten Eintragung über deren 

Inhalt informiert werden. Zugleich soll 

den Unternehmen Gelegenheit zur 

Stellungnahme und zu möglichen 

Einwendungen gegen die Eintragung 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen 

gegeben werden. Auf Antrag kann 
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diese Frist von der Registerbehörde 

verlängert werden. Die Eintragung 

eines Sperrvermerks, die nach der 

ersten Fassung des Gesetzentwurfs 

noch dann vorzunehmen war, wenn 

nach einer Stellungnahme der betrof-

fenen Unternehmen vorübergehend 

weder die Richtigkeit noch die Unrich-

tigkeit der Eintragung feststellbar sein 

sollte, ist nach dem aktuellen Gesetz-

entwurf nicht mehr vorgesehen. Gegen 

Entscheidungen des Bundeskartellam-

tes (als Registerbehörde) kann  

Beschwerde bei dem zuständigen 

Oberlandesgericht eingelegt werden. 

Löschung der Eintragung 

und Selbstreinigung 

Nach dem Gesetzentwurf sollen Ein-

tragungen über rechtskräftige strafge-

richtliche Verurteilungen und Strafbe-

fehle sowie bestandskräftige Bußgeld-

entscheidungen wegen der in § 123 

Abs. 1 GWB genannten Straftaten 

sowie wegen Vorenthalten und Verun-

treuen von Arbeitsentgelt und Steuer-

hinterziehung nach Ablauf von fünf 

Jahren ab dem Tag ihrer Rechts- oder 

Bestandskraft aus dem Register ge-

löscht werden. Eintragungen von Buß-

geldentscheidungen wegen Kartellord-

nungswidrigkeiten nach § 81 GWB 

sollen nach Ablauf von drei Jahren ab 

dem Erlass der Bußgeldentscheidung 

gelöscht werden. In den übrigen Fällen, 

insbesondere also in den Fällen einer 

Eintragung wegen eines Verstoßes 

gegen das Schwarzarbeitsbekämp-

fungs-, Mindestlohn- oder Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz, erfolgt eine 

Löschung nach drei Jahren ab dem 

Tag, an dem die Entscheidung unan-

fechtbar geworden ist. Sobald eine 

Löschung erfolgt ist, darf die der  

Eintragung zugrundeliegende Straftat 

oder Ordnungswidrigkeit im Vergabe-

verfahren nicht mehr nachteilig für ein 

Unternehmen berücksichtigt werden. 

Auf Antrag des Unternehmens kann 

bereits vor Ablauf dieser Fristen  

gebührenpflichtig eine Löschung nach 

Durchführung einer so genannten 

Selbstreinigung erfolgen. Beruhte die 

Eintragung auf einem Vorenthalten 

und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 

oder auf einer Steuerhinterziehung, 

kann eine vorzeitige Löschung bereits 

erfolgen, wenn das Unternehmen 

nachweist, die ausstehenden Zahlun-

gen vorgenommen oder sich zur Zah-

lung der Steuern, Abgaben und Bei-

träge zur Sozialversicherung (jeweils 

einschließlich Zinsen, Säumnis- und 

Strafzuschlägen) verpflichtet zu haben 

(§ 123 Abs. 4 Satz 2 GWB). Im Übri-

gen sollen für die Selbstreinigung die 

in § 125 GWB geregelten Vorausset-

zungen maßgeblich sein. Danach 

muss das betreffende Unternehmen 

 für jeden durch eine Straftat oder

ein Fehlverhalten verursachten

Schaden einen Ausgleich gezahlt

oder sich zur Zahlung eines Aus-

gleichs verpflichtet haben,

 die Tatsachen und Umstände, die

mit der Straftat oder dem Fehlver-

halten und dem dadurch verur-

sachten Schaden in Zusammen-

hang stehen, durch Kooperation

und aktive Zusammenarbeit mit

den Ermittlungsbehörden und dem

öffentlichen Auftraggeber umfas-

send aufgeklärt haben und

 konkrete technische, organisatori-

sche und personelle Maßnahmen

ergriffen haben, die geeignet sind,

weitere Straftaten oder weiteres

Fehlverhalten zu vermeiden.

Neben der Kompensation etwaiger 

Schäden sind somit insbesondere eine 

hinreichende Aufklärung durch interne 

Ermittlungen und konkrete Maßnah-

men im Rahmen eines Compliance-

Management-Systems erforderlich. 

Zum Nachweis der Erfüllung dieser 

Voraussetzungen einer Selbstreini-

gung kann die Registerbehörde insbe-

sondere die Vorlage eines Gutachtens 

(etwa eines Rechtsanwalts) verlangen. 

Unternehmen sollten daher erwägen, 

ihr Compliance-Management-System 

durch externe Experten bewerten zu 

lassen. Das ist nicht nur vor dem  

Hintergrund des eigenen Risikomana-

gements und etwaiger Compliance-

Strukturen im Unternehmen von  

Bedeutung, sondern nunmehr auch für 

eine mögliche Selbstreinigung, durch 

die das Unternehmen einen Eintrag im 

Register vorzeitig tilgen und so wieder 

an öffentlichen Vergabeverfahren 

teilnehmen kann. 

Fazit für die Unternehmens-

praxis 

Eine Eintragung in das geplante  

Wettbewerbsregister kann weitrei-

chende Folgen für das betroffene 

Unternehmen haben, bis hin zu einem 

zwingenden Ausschluss von öffentli-

chen Ausschreibungen. Vor allem 

Unternehmen, die regelmäßig öffentli-

che Aufträge erhalten, sollten sich auf 

diese geplanten Neuregelungen ein-

stellen. Im Hinblick auf die Möglichkeit 

einer Selbstreinigung erlangen die 

Aufklärung von Verdachtsmomenten 

durch interne Ermittlungen und ange-

messene Maßnahmen im Rahmen 

eines Compliance-Management-

Systems zusätzliche Bedeutung. Dazu 

sollten Unternehmen frühzeitig externe 

Beratung durch straf- und vergabe-

rechtlich versierte Rechtsberater ein-

holen. 
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